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In wichtigen Beiträgen möchten wir Hintergründe und Folgen der Liberalisierung der
Abtreibung sowie die Entwicklung von der Abtreibung zur Euthanasie aufzeigen.

Die Reihe „WICHTIGE ZEITDOKUMENTE“ erscheint in loser Folge. Zurückliegende
Ausgaben können jederzeit bei uns angefordert werden.
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Von der Abtreibung zur
Euthanasie
Elisabeth Backhaus
zur rechtlichen Lage der Euthanasie und
zu weiteren Liberalisierungsbetrebungen

Angeknüpft sei an die Diskussion
um die Selbstmordbeihilfe von Ju-
lius Hackethal. In einem Spiegelin-
terview erzählt Hackethal, er sei
1982 auf einer Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes
Sterben (Deutsche Euthanasiege-
sellschaft) gewesen. Mit ihm zu-
sammen habe Prof. Albin Eser, Frei-
burg, an der Podiumsdiskussion
teilgenommen. Zu seiner Überra-
schung habe Eser gesagt: „Beihilfe
zum Selbstmord ist nicht strafbar.
Sie können jemandem einen Gift-
trunk hinstellen; wenn er ihn selbst
nimmt, kann Ihnen nichts passie-
ren.“ (Spiegel, Nr.18, April 1984)

Tatsächlich gehört Deutschland zu
den offensichtlich nur sieben Län-
dern der Welt, die Beihilfe und An-
stiftung zum Selbstmord straflos
lassen1, zumeist mit der formal-
juristischen Begründung, daß bei
Straflosigkeit der Haupttat auch
die Teilnahme nicht strafbar sein
könne. In der juristischen Literatur
wird es als zweifelhaft bezeichnet,
ob die Straflosigkeit der Beihilfe
und Anstiftung auch für den
„Garanten“, z.B. den Arzt, den Pfle-
ger oder den Angehörigen gilt.2

Es sind juristische Bestrebungen
vorhanden (u. a. P. Bringewat, G.
Geilen und E. Schmidhäuser), die
Straffreiheit für Beihilfe und An-
stiftung zum Selbstmord rückgän-
gig zu machen, vor allem mit dem
Argument, ein freiverantwortlich
gebildeter Selbsttötungswille oder
Wunsch nach Tötung werde über-
einstimmend aus medizinisch-em-
pirischer Sicht verneint. Das Straf-

recht habe sich den medizinisch-
empirischen Forschungsergebnis-
sen zur Gewährleistung wirklich-
keitsbezogener Rechtsentschei-
dungen anzupassen.

Andererseits wird im Schönke/
Schröder-StGB-Kommentar durch
Eser die Möglichkeit einer über die
Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs hinausgehenden straf-
freien Beihilfe vertreten. Es heißt:

„Soll dem Getöteten nach dem letz-
ten Tatbeitrag des anderen noch
die freie Entscheidung über Leben
und Tod verbleiben (durch Verlas-
sen des Raumes, Zurückweisen des
Bechers), so handelt es sich um blo-
ße Suizidbeihilfe, andernfalls (so
nach dem Schuß mit der Waffe,
dem Zuziehen der Schlinge, der
tödlichen Spritze) um täterschaft-
liche Tötung auf Verlangen“.3

Also straffreie Suizidbeihilfe liegt
nach Ansicht von Eser vor, wenn
der Selbstmordwillige noch die
Freiheit und Fähigkeit hat, ein zum
Selbstmord bereitgestelltes Mittel
zurückzuweisen, z. B. ein gasge-

fülltes Zimmer zu verlassen oder
einen Giftbecher abzulehnen. Nach
Eser genügt es, daß dem Opfer die
„Letztentscheidung“ verbleibt.

In dem Spiegelbericht wird gesagt,
die Deutsche Gesellschaft für Hu-
manes Sterben „begrüßt“ die Straf-
anzeige gegen Hackethal. Der Fall
biete die willkommene Gelegen-
heit einer rechtlichen Auseinander-
setzung um die Selbsterlösung aus
dem hoffnungslosen Endstadium
einer Krankheit.

Zu fragen ist, ob die Deutsche Eu-
thanasiegesellschaft sich von einem
Urteil in dieser Frage noch eine
Erweiterung - etwa in dem von
Eser angeführten Sinn - der bisher
gerichtlich zugestandenen Mög-
lichkeit strafloser Beihilfe zum
Selbstmord erhofft und außerdem
eine Bestätigung der Ansicht, daß
der „Garant“, z. B. der Arzt oder
der Pfleger, straflos Beihilfe zum
Selbstmord leisten darf. Auch dür-
fe ihr die Publizität dieses Falles
willkommen sein, damit andere
Ärzte zur Nachahmung der Tat
Hackethals ermuntert werden.



Tötung auf Verlangen

Die ebenfalls nur in ganz wenigen
Ländern der Welt vorhandene Pri-
vilegierung der „Tötung auf Ver-
langen“ (§ 216) soll auf Vorschlag
des einflußreichen Juristen und Eu-
thanasiebefürworters Gerhard
Simson durch folgenden Zusatz er-
weitert werden:

„Ist die in Abs. 1 oder Abs. 2 ge-
nannte Tat nur aus Mitleid mit den
qualvollen Schmerzen eines unheil-
bar Kranken begangen worden, so
kann von Strafe abgesehen wer-
den“. (Eser und andere Rechtswis-
senschaftler stimmen diesem Vor-
schlag zu.)

Simson erläutert dazu: „Gemäß
§ 153 b ZPO kann dann ohne wei-
teres mit Zustimmung des Gerichts
auch von der Erhebung einer An-
klage abgesehen werden. Er-
wünscht wäre hier aber eine straf-
prozessuale Bestimmung, die in
diesen besonders liegenden Fällen
dem Staatsanwalt die Nichtankla-
ge auch ohne gerichtliche Mitwir-
kung ermöglicht und für den Arzt
die quälende Zeit der Ungewißheit
verkürzt.“4

Eine solche Regelung käme erfah-
rungsgemäß der Straflosigkeit
gleich.

In dem bereits erwähnten Spiegel-
interview sagt Hackethal in Über-
einstimmung mit der Forderung
der Gesellschaft für Humanes Ster-
ben, die ein Zweig der Internatio-
nalen Euthanasiegesellschaft ist:
„Mein Ziel ist, daß in die Berufsord-
nung die Bestimmung kommt, daß
in bestimmten besonders gelager-
ten Fällen die aktive Sterbehilfe
sogar eine ärztliche Pflicht wird -
genau so wie die, das Leben zu
erhalten. Das wünsche ich mir.“

Sollte sich Hackethals Wunsch er-
füllen, wäre es nicht nur die Pflicht
des Arztes, das Leben zu erhalten,
sondern auch zu töten.

Die Humanistische Union, die auch
schon früh für die Legalisierung
der Abtreibung eingetreten ist, hat
bereits 1978 die Bundesregierung
aufgefordert, über eine Änderung
des § 216 StGB (Tötung auf Ver-
langen) nachzudenken.5

Zur Frage der aktiven Euthanasie
sagt Erzbischof Johannes Joachim
Degenhardt:

„Wenn aus dem Recht, menschen-
würdig zu sterben, ein Recht abge-
leitet werden könnte, getötet zu
werden, dann müßte der Staat Per-
sonen zur Tötung zur Verfügung
stellen. Wenn er nicht einen neuen
Beruf dafür schaffen würde - den
Henker aus Mitleid - dann würde
dieses Ansinnen sich zunächst an
den Arzt oder an das Pflegeperso-
nal richten.“6

Schmerzlinderung mit
Todesrisiko

Des weiteren sei auf die beabsich-
tigte Legalisierung der Schmerz-
linderung mit Todesrisiko verwie-
sen. Wie weitgehend die Pläne sind,
zeigen die nachfolgenden Äuße-
rungen von Eser:

„Soweit sich freilich das lebenver-
kürzende Risiko fast zur Gewiß-
heit verdichtet, wird man wohl al-
lenfalls nach den Grundsätzen
‘rechtfertigenden Notstandes’ (§ 34
StGB) den Ausschluß der Rechts-
widrigkeit begründen können - ein
zwar heute oft gewiesener Weg -
der jedoch bei Abwägung von Le-
benserhaltung und Schmerzfreiheit
die nicht unproblematische Höher-
bewertung der letzteren voraus-
setzt.“7

Nach Eser genügt für nicht nur
straffreie, sondern sogar „gerecht-
fertigte“ Schmerzbefreiung mit an
Gewißheit grenzendem Lebensver-
kürzungs-(Todes-)risiko bereits ein
„mutmaßliches Einverständnis“
des Patienten. Das kommt für die
Fälle in Betracht, in denen der Pa-
tient z. B. infolge Bewußtlosigkeit
oder Bewußtseinstrübung nicht
mehr entscheidungsfähig ist oder
ihm die für eine Einwilligung er-
forderliche Aufklärung nicht ohne
Gefahr eines größeren Schadens zu-
gemutet werden kann. Her-
vorzuheben ist, daß hier nicht nur
Schmerzlinderung mit Todesfolge
im Zustand der Todesnähe ge-
meint ist. Eser sagt, ihr voller Ein-
satz dürfe nicht erst dem Terminal-
stadium vorbehalten bleiben.8

Wenn jedoch die Lebensverkür-
zung „als Mittel der Schmerzbesei-
tigung beabsichtigt ist“, schlägt
Eser Schuldspruch unter „Absehen
von Strafe“ vor, weil dann die
„Schmerzlinderung einer gezielten
aktiven Tötung“ gleichkomme.9

Im Vorstehenden wurde bereits da-
rauf hingewiesen, daß „Absehen
von Strafe“ im Ergebnis einer Straf-
losigkeit gleichkommt.

Hirntod
als Tod des Menschen?

Noch hinzuweisen ist auf die - wie
Gerd Geilen sich ausdrückt - Eu-
thanasiekomponente des Hirn-
todbegriffs. Im Schönke/Schrö-
der-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S.
1252, sagt Eser, beim Todesbegriff
handele es sich entgegen einem
weitverbreiteten  Mißverständnis
nicht einfach um eine medizini-
sche Vorgegebenheit, sondern um
eine normative Konvention. Für
den Todesbegriff könne nicht die
bisherige Defination (Stillstand von
Herz-und Atmungstätigkeit, Total-
tod) maßgeblich sein, denn dem
Strafrecht gehe es um den Schutz
des menschlichen Lebens, „und der
Sitz dessen, was das Personsein des
Menschen und sein Lebenszentrum
ausmache“, sei „nicht im Herzen
oder einem sonstigen Organ, son-
dern im Gehirn zu erblicken“.

Deswegen werde „der das Ende
spezifisch menschlichen Lebens
markierende Vorgang zu Recht im
irreversiblen und totalen Funkti-
onsausfall des Gehirns gesehen“.
Sei dieser Zustand erreicht, so sei
„u. U. sogar die aktive Beendigung
einer möglicherweise noch spon-
tan funktionierenden Kreislauftä-
tigkeit“ zulässig.

Eser weist darauf hin, daß die alte
Todesauffassung auch „durch das
steigende Bedürfnis nach frühzei-
tigen Transplantationsmöglich-
keiten in Frage gestellt“ werde:
„Denn nicht nur, daß danach eine
Herztransplantation grundsätzlich
unzulässig wäre, da ja das Herz im
Körper des Empfängers weiter-
schlagen soll ... auch würde damit
das medizinische Interesse an



möglichst ‘frischen Transplanta-
ten’ vereitelt. Insofern erscheine
aus Transplantationssicht ein mög-
lichst frühzeitiger Todeszeitpunkt
wünschenswert“. (S. 1251/2)

Der vielfältig interpretierte Per-
sonbegriff soll also dazu benutzt
werden, eine Menschenqualität
zu bestimmen, die man für
erforderlich hält, um als „Mensch“
betrachtet zu werden und den
entsprechenden strafrechtlichen
Lebensschutz beanspruchen zu
können.

Bei dieser Begründung für Hirn-
toddefinition zeigt sich besonders
deutlich die Beziehung zwischen
Abtreibung und Euthanasie. Der
Oberste Gerichtshof der USA hat
1973 die Freigabe der Abtreibung
bis zu Geburt damit begründet,
daß das ungeborene Kind keine
Person im vollen Sinne sei. Nach
dem katholischen Moraltheologen
J. Gründel wäre ein Verstoß gegen
das Tötungsverbot erst dann gege-
ben, wenn es sich um personales
Leben handelt. Er sagt, wenn man
davon ausgehe, daß der Tod durch
den Zerfall der „Leib-Seele-Geist-
Einheit“ mit dem irreversiblen Aus-
fall der Hirntätigkeit gegeben sei,
könne man auch fragen, ob nicht
doch personale Individualität erst
mit dem Entwicklungsprozeß der
Grundstrukturen des Hirns, also
etwa in der siebten Woche anzu-
setzen sei.10 Unter Bezugnahme auf
W. Ruff, der für das Personsein
auch die irreversible Anlage jener
Hirnteile, die für die Geistigkeit
notwendig sind, erforderlich hält,
sagt F. Böckle: „Vorausgesetzt, daß
man sich über die Grunddaten der
frühen Embryonalentwicklung ei-
nigen kann, muß daher für jede
Entwicklungsphase die Güterab-
wägung in einem Konfliktfall an-
ders aussehen“. (Zu weiteren An-
sichten, die das Leben des ungebo-
renen Kindes wegen eines behaup-
teten fehlenden oder mangelnden
Personseins der Tötung ausliefern,
siehe Fußnote 54 unserer Arbeit
„Perversion des Lebensschutzes: le-
galisiertes Töten - Kritische Dar-
stellung der geltenden Regelung
des sog. Schwangerschaftsab-

bruchs nach § 218 StGB“, in: „Theo-
logisches“, Nr. 164 und 165, Januar
1984, hier Sp. 5618).

Die „Patientenverfügung“

Als letzte Form geplanter Eutha-
nasie sei auf Behandlungsverzicht
und Behandlungsabbruch auf-
grund eines Euthanasietestaments
hingewiesen. Das Euthanasietes-
tament, das in Deutschland „Pati-
entenbrief“, „Patiententestament“
oder „Patientenverfügung“ ge-
nannt wird, ist schon von zahlrei-
chen, vor allem alten Menschen un-
terschrieben worden. Der Testator
bringt darin noch in gesunden Ta-
gen (im Krankheitsfall mindestens
30 Tage vor dem entscheidenden
Euthanasieakt) zum Ausdruck, daß
er im Falle eines bestimmten Krank-
heits- oder Unfallzustandes passi-
ve Euthanasie durch Nichtaufnah-
me oder Nichtfortführung der Be-
handlung oder aber sogar aktive
Euthanasie wünscht. Es kann so-
wohl ein Zustand der Todesnähe
sein als auch eine Krankheit, mit
der der Betreffende noch jahre-
lang leben könnte.

Demgegenüber erweckt der Wort-
laut der meisten Euthanasietesta-
mente den Eindruck, als handele
es sich nur um die Forderung nach
Unterbindung der Verlängerung
des Sterbens, der Hinauszögerung
des Todeskampfes durch extreme
medizinische Maßnahmen, z. B.
technische Apparaturen. Dazu be-
darf es jedoch keines Euthanasie-
testamentes, die Verlängerung des
Sterbens gehört nicht zum ärztli-
chen Auftrag und wäre Mißbrauch
der Medizin.

Das Euthanasietestament ist in der
anglo-amerikanischen Euthanasie-
gesellschaft von Luis Kutner
(Chairman des World Habeas Cor-
pus Committee) entwickelt wor-
den. Kutner charakterisiert das Eu-
thanasietestament, das er „Verfü-
gung zu Lebzeiten“ nennt, in fol-
gender Weise: „Die ‘Verfügung zu
Lebzeiten’ ist eine der durchgängi-
sten und vorherrschendsten ideo-
logischen Bestandteile aller Spiel-
arten von Liberalismus in der letz-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts ...“

Das unstillbare Verlangen nach in-
dividueller Entscheidungsfreiheit
kennt kaum Grenzen und ganz ge-
wiß nicht die der Tradition, Mäßi-
gung, Vorsicht, des gesunden Men-
schenverstandes, des Anstands, der
Höflichkeit oder irgendeines höhe-
ren Rechts. Die „Verfügung zu Leb-
zeiten“ bricht mit der Tradition des
Westens in der vollständigen Leug-
nung jeder Autorität, die daher als
illegitim angesehen wird.11

In dem Entwurf von Kutner wird
passive Euthanasie gefordert für
den Fall, daß der Betreffende ent-
weder „unheilbar krank“ oder
„verstümmelt“ oder „dauernd un-
tauglich“ ist.

Zu dem in Deutschland weit ver-
breiteten Entwurf eines „Patienten-
briefs“ (Euthanasietestament) von
Dr. Wilhelm Uhlenbruck (Köln)
sagt Erzbischof Johannes Joachim
Degenhardt:

„Es wird (darin) um Einstellung
der ärztlichen Therapie gebeten,
wenn feststeht, daß der Patient
künftig nicht mehr in der Lage sein
wird, ein menschenwürdiges Da-
sein zu führen. Hier ist zu fragen,
was man unter ‘menschenunwür-
diges Dasein’ versteht. Nach wel-
chen Kriterien sollten Ärzte von
ihrer Disziplin her über lebenswer-
tes oder menschenwürdiges und -
unwürdiges Dasein befinden? ... In
der Patientenverfügung verweigert
der Unterzeichner ausdrücklich
seine Zustimmung zu ärztlichen
Eingriffen, mit denen nicht mehr
erreicht werden kann als eine Ver-
längerung des Leidens ... Unser
Glaube lehrt uns, daß dort, wo Lei-
den aufgrund der Begrenzung
menschlicher Möglichkeiten nicht
mehr gelindert werden können,
diese Leiden dennoch nicht sinn-
los sind ... Wer nichts mehr dem
Zufall überlassen möchte, kann
vielleicht zu seinem Leiden nicht
in eine positive Beziehung treten.
Vielleicht werden deshalb in der
Patientenverfügung undifferen-
ziert Verlängerung des Sterbevor-
gangs auf der einen Seite und Ver-
längerung des Leidens auf der an-
deren Seite nebeneinander ge-
nannt.“12



In der juristischen Literatur wird
zu den Euthanasietestamenten ge-
fragt: „Und wie kann man sicher
sein, daß an der zugrundegelegten
Wertungsskala auch unter verän-
derten Bedingungen noch festge-
halten würde? So ‘vernünftig’ es
etwa in gesunden Tagen erschei-
nen mag, daß ein Pianist bei Läh-
mung seiner Finger oder ein Wis-
senschaftler bei Trübung seines Be-
wußtseins lieber tot sein möchte,
wie kann man wissen, ob er diese
Entscheidung auch dann noch tref-
fen würde, wenn tatsächlich nur
noch die Alternative zwischen ei-
nem beeinträchtigten Leben und
Leben überhaupt bleibt?“13

Der Mediziner M. v. Lutterotti
nennt den Todeswunsch eines Ge-
sunden in Form einer notariell be-
glaubigten Erklärung „ein anthro-
pologisches Fehlurteil.“ Der Ge-
sunde könne die Situation des Ster-
bens nicht antizipieren.14

Die Humanistische Union fordert
Straflosigkeit von Ärzten bei der
Erfüllung des Euthanasietesta-
ments.15

Das Euthanasietestament ist nicht
rechtsverbindlich, da es jederzeit
widerrufbar ist. Doch Uhlenbruck
fordert, schon dem noch Gesun-
den müsse die Möglichkeit einge-
räumt werden, einen für die Ärzte
rechtsverbindlichen Willen zu äu-
ßern. In seinem Entwurf wird dem-
entsprechend ausdrücklich auf eine
besondere ärztliche Aufklärung
und die Herbeiführung einer be-
sonderen Einwilligung im Ernst-
fall verzichtet. Uhlenbruck meint,
als Voraussetzung für die Ver-
bindlichkeit des Euthanasietesta-
ments genüge eine allgemeine In-
formation über bestimmte „Krank-
heitsbilder und Grundsituatio-
nen“. Er behauptet: „Eine solche
Willenserklärung ist nicht nur
Anhaltspunkt für die Annahme
einer mutmaßlichen Einwilligung
oder gar Indiz, sondern eindeutig
erklärter Patientenwille, der die
Ärzte so lange bindet, als der Pati-
ent nicht in irgendeiner Weise zu
erkennen gibt, daß er angesichts
der besonderen Situation von die-
ser Willenserklärung abrückt.

In einem bloßen Aufbäumen ge-
gen den Tod als Ausdruck letzten
Lebenswillens ist keinesfalls ein
Widerruf früherer Erklärungen zu
sehen.“16

In dem Entwurf heißt es sogar:
„Für den Fall, daß die Ärzte vor-
stehend geäußerten Willen nicht
respektieren oder hiergegen ver-
stoßen, ermächtige ich meine An-
gehörigen sowie jeden Dritten, bei
der zuständigen Staatsanwalt-
schaft Anzeige wegen Körperver-
letzung zu erstatten.“17

Hinzuweisen ist auch auf den Wi-
derspruch, daß der Unterzeichner
sich in dem Euthanasietestament
ausdrücklich mit der Entnahme
von Organen einverstanden er-
klärt, dagegen für sich selbst auf
Organtransplantation verzichtet.

Einer der weltweit einflußreichsten
Euthanasiebefürworter, der ame-
rikanische evangelische Theologie-
professor und Bioethiker Joseph
Fletcher sagt: „Das Problem der
Geburtenkontrolle haben wir mit
unseren Verhütungspraktiken
und entsprechenden Strategien
recht gut in den Griff bekommen,
nun müssen wir genauso ernst-
haft das Problem der Sterbekon-
trolle angehen. Wenn wir Leben
setzen dürfen, dürfen wir es dann
nicht auch beenden?“18

Das Euthanasietestament (Patien-
tenbrief) dürfte eines der brauch-
barsten Mittel zur Verwirklichung
der weltweiten Euthanasiepläne
sein.

Möge unsere Arbeit dazu beitra-
gen, den vollen strafrechtlichen Le-
bensschutz der ungeborenen und
der geborenen Menschen wieder-
herzustellen und zu bewahren!
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